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Einladung zum 

 

Informationsabend zur  

Ortsplanungsrevision 
Die öffentliche Auflage der Ortsplanungsrevision ist im November 2014 vorgesehen. Zuvor 

informiert der Gemeinderat, vertreten durch Gemeindeamman Peter Hauser und Ortsplaner 

Jörg Bönzli. Die interessierte Bevölkerung ist herzlich eingeladen, an dem Informationsabend 

teilzunehmen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WANN:  29. Oktober 2014, 20:00 Uhr 

WO:  Gemeindeverwaltung Brünnenrain 



Qualität des Trinkwassers im Verteilernetz 2014 

Sämtliche im Jahr 2014 durchgeführten Trinkwasserproben entsprachen, soweit untersucht, 

den chemischen und mikrobiologischen Anforderungen der Lebensmittelgesetzgebung. Die 

Analysen ergaben 2014 einen Nitratgehalt von 23 mg/l (Toleranzwert = 40 mg/l), die 

Gesamthärte (Kalkgehalt) beträgt 35,2 französische Härtegrade. Bei dieser Wasserqualität – 

unser Grundwasser ist Trinkwasser – erübrigt sich jegliche Behandlung. 

Erteilte Baubewilligungen Januar – Juli 2014 

Gesuchsteller Projekt Bewilligung erteilt 

T. Gundi 
Tandliweg 2, 3284 Fräschels 

Erweiterung Vorplatz, Einbau 
Fenstertüre in best. Fenster 

21.01.14 

E. + R. Hasler 
Hauptstr. 19, 3284 Fräschels 

Projektänderung Anbau 
Wintergarten 

12.03.14 (klein) 

J. H. Zaugg, Crans-Montana Renovation Wohnhaus Berg 11 
12.03.14 (klein mit Gutachten 
Amt f. Kulturgüter) 

M. + M. Lehmann 
Bühne 8, 3284 Fräschels 

Heizungssanierung - Einbau 
Sole/Wasser-WP 

12.03.14 (klein mit Gutachten 
Amt f. Umwelt) 

B. + J. Leuthold 
Juraweg 21, 3284 Fräschels 

Doppelcarport, 
Terrainveränderung 

14.03.14 (klein) 

G. Kramer 
Gruebeweg 21, 3284 Fräschels 

Holzkochherd, Ersatz Kamin 
07.07.14 (klein mit Gutachten 
Feuerinspektorat) 

Neues Reglement Benutzung Mehrzweckraum ehemaliges Schulhaus und 

Ofenhaus 

Der Gemeinderat hat ein neues Reglement erstellt für die Benutzung des Mehrzweckraums 

im Erdgeschoss des ehemaligen Schulhauses sowie des Ofenhauses. Dieses ist per 

01.09.14 in Kraft getreten. Die private Benutzung durch Ortsansässige sowie die 

Benutzung durch ortsansässige Vereine dieser Räume ist unentgeltlich. Für alle anderen 

Nutzer hat der Gemeinderat Gebühren festgelegt. Das entsprechende Reglement sowie das 

Formular für die Miete finden Sie auf der Gemeindehomepage oder kann bei der 

Gemeindeverwaltung bezogen werden.  

Kinder- /Schülerbibliothek im Schulhaus Fräschels 

Im Erdgeschoss des ehemaligen Schulhauses Fräschels ist weiterhin eine Kinder- und 

Jugendbibliothek eingerichtet. Diese Bibliothek ist für alle Kinder jeden Montag von 15.30 

Uhr bis 16.15 Uhr geöffnet (ausgenommen Schulferien). Die Bibliothek hat auch Bücher für 

Kinder im Vorschul- und Kindergartenalter.  



Wichtige Termine:  

Ablesen der Wasseruhren 

In der Kalenderwoche 44 (27. - 31.Oktober 2014) wird der Werkmeister Markus Lehmann 

die Wasseruhren ablesen.  

Info Feuerbrandkontrollen 

Mit seiner Verordnung vom 23. April 2007 hat die Direktion der Institutionen und der Land- 

und Forstwirtschaft verschiedene Massnahmen zur Bekämpfung des Feuerbrandes 

beschlossen. Er verbietet die Pflanzung von feuerbrandanfälligen Zier- Wildsträuchern auf 

dem ganzen Kantonsgebiet. Anfällige Ziersträucher und Wildpflanzen, die vor dem 1. Juli 

2001 gepflanzt waren, werden regelmässig durch die Gemeinden kontrolliert. Im 2012 

wurden in Fräschels vereinzelte Fälle von Feuerbrand festgestellt. Aus diesem Grund wird 

der Werkmeister bis am 31. Oktober 2014 Kontrollen bei den feuerbrandanfälligen 

Pflanzen durchführen.  

Informationsveranstaltung Feuerwehr Kerzers 

Haben Sie Interesse an der Feuerwehr? Wir suchen laufend geeignete Frauen und Männer. 

Sie bringen folgende Voraussetzungen mit: 

 Wohnort Fräschels 

 Alter 20 bis 40 Jahre 

 Bereitschaft zur Ausbildung 

 Bereitschaft Pikettdienst zu leisten 

 Bereitschaft 8 bis 10 Übungen im Jahr besuchen 

Die Feuerwehr Kerzers bietet Ihnen: 

 Aufnahme in eingespielte, kameradschaftliche Teams 

 eine gründliche Ausbildung 

 regelmässige Weiterbildung 

 Befreiung von der Ersatzabgabe 

 

Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, besuchen Sie den Infoabend am Mittwoch,  

05. November 2014 um 19.30 Uhr im Feuerwehrlokal, Moosgasse 32, in Kerzers. 

Papier- und Kartonsammlung  

Am Freitag, 07. November 2014 findet die Papier- und Kartonsammlung statt. Altpapier und 

Karton können Sie bereits am Donnerstagabend, 6. November, von 18.00 bis 19.00 Uhr 



beim Bahnhof abgeben. Bitte bündeln Sie Karton und Papier separat, da es sich nicht um 

den gleichen Abnehmer handelt. (Flugblatt folgt). 

Heckenschnitt 

Bäume und Hecken entlang der Gemeinde- und Kantonalstrasse sowie Trottoirs sind nach 

den gesetzlichen Vorschriften bis anfangs November eines jeden Jahres zu schneiden, 

damit der vorgeschriebene Abstand zu den Strassenrändern wieder eingehalten wird. 

Bäume 
5.0 m. Äste, die in die Fahrbahn reichen, müssen über die 

Fahrbahn bis auf 5 m Höhe geschnitten werden. 

Hecken (Lebhäge)  
höchstens 90 cm 
hoch 

 auf geraden Strecken müssen die Zweige längs der öffentlichen 

Strassen einen Abstand von mindestens 1,65 m vom 

Strassenrand aufweisen. Sie müssen jedes Jahr vor dem  

1. November geschnitten werden.  

 in Kurven und in deren Anfahrt sind Bepflanzungen innerhalb der 

Baugrenzen untersagt, wenn sie die Sicht der Benützer 

behindern. 

 

Wir bitten daher alle Liegenschaftsbesitzer, Hecken, Sträucher, Bäume und andere Be-

pflanzungen spätestens bis zum 22. November 2014 auf das vorgeschriebene Lichtmass 

zurückzuschneiden. Bäume und Hecken, welche nicht geschnitten werden und die Sicherheit 

der Strassenbenützer gefährden, werden von der Gemeinde zum Schneiden in Auftrag 

gegeben und dem jeweiligen Eigentümer in Rechnung gestellt.  

 

Die letzte Grüngutabfuhr ist am 24. November 2014.  

 

Grüngut 

Was gehört 

dazu? 

Organische Abfälle, Gemüse- und Obstreste, Rasen, Laub, Baum- und 

Strauchschnitt, Balkonpflanzen, Zimmerpflanzen, Eierschalen, Kaffee- 

und Teesatz 

Was ist 

verboten? 

Gekochte Speisereste, Katzenstreu, Gebinde, Plastik, Gifte, Öle, Fette, 

Farben, Metalle, Steine, Glas 

Wo bereitstellen? 

Kleine Mengen (bis 1 m3): am Abfuhrtag zwischen 07.00 und 08.00 

Uhr an den Abfuhrplätzen  

Grosse Mengen (ab 1 m3): Bei der Kompostieranlage Seeland AG, 

Murten 



Wie 

bereitstellen? 

Kleine Mengen: 

In Grüncontainern, Plastikkörben, Körben, Kesseln oder Becken. Äste, 

Baum- und Heckenschnitte sind in Längen von max. 1,2 m und max.  

30 kg Gewicht mit Schnüren zu bündeln (keine Kunststoffschnüre 

verwenden!) 

Grosse Mengen: 

Für die Entsorgung von grösseren Mengen können Privatpersonen bei 

der Gemeindeverwaltung einen Batch beziehen, womit sie das 

Grüngut kostenlos selber bei der Kompostieranlage Seeland AG 

abliefern können 

Bemerkungen 

Weitere Möglichkeiten: 

 Kompostieren im eigenen Garten 

 Benützung eines Häckslers oder Häckseldienstes. Vermietung 

von Häckslern: 

- Gartenunterhalt Böhlen Heinz, Fräschels (nur mit 

Bedienungspersonal) 

- Landmaschinen Känel Hans, Fräschels 

- Haldimann AG, Murten (nur mit Bedienungspersonal) 

 

Kehricht – Informationen / allgemeine Bestimmungen 

Die Container müssen zu den offiziellen Abfuhrplätzen gebracht werden. Es werden nur 

Container geleert, welche an den bezeichneten Strandorten deponiert sind (s. Plan / Liste 

der offiziellen Abfuhrplätze im Anhang). Diese Standorte haben eine gelbe Markierung. 

Es wurden zwei neue Standorte festgelegt (Platz vor Liegenschaft Juraweg 16 und 

Gemeindeparkplatz oberhalb Liegenschaft Alpenweg 16). Die Container sind spätestens am 

Tag nach der Leerung von den bezeichneten Plätzen zu entfernen.  

Für das Grüngut (Menge bis max. 1m3) gelten die gleichen Standorte wie für den 

ordentlichen Kehricht. Das Deponieren von Grüngut übers Wochenende ist zu unterlassen. 

Mengen über 1m3 können kostenlos in die Kompostieranlage gebracht werden (Details zum 

Thema Grüngut s. oben). 

Als Sperrgut gelten alle Objekte, welche wegen ihrer Beschaffenheit nicht im Container 

entsorgt werden können. Die Abfuhr von Sperrgut erfolgt jeweils am 1. Abfuhrtag im 

Monat, ebenfalls ab den Standorten der offiziellen Abfuhrplätze. Grosse Mengen Sperrgut 

sind auf eigene Kosten zu entsorgen. 

Nicht konform bereitgestellter Kehricht wird nicht abgeführt. 

Im Sinne einer ökonomischen Ausgabenpolitik danken wir Ihnen für die Einhaltung dieser 

Bestimmungen. 



Gemeindeversammlung  

Die nächste Gemeindeversammlung findet am Mittwoch, 03. Dezember 2014 um  

20.00 Uhr statt. Die entsprechende Botschaft mit den Traktanden wird im November auf der 

Homepage veröffentlicht und an alle Haushaltungen verteilt. 

Der Gemeinderat 

Verschiedenes: 

Permanence HFR Meyriez-Murten 
 
Das HFR Meyriez-Murten, Spitalweg 36, 3280 Murten wird umgebaut – die Permanence für 
dringliche medizinische Behandlungen bleibt in Betrieb. 
 
Öffnungszeiten der Permanence 
Montag – Freitag 07.30 – 21.30 Uhr 
Wochenende und Feiertage 08.30 – 21.30 Uhr 
 
In der Nacht stehen Ihnen die Notrufzentrale 144 oder die Notfallstationen am HFR Tafers 
oder HFR Freiburg – Kantonsspital zur Verfügung.  
 
Ebenfalls im Angebot: Sprechstunden für Innere Medizin, Rehabilitation und Geriatrie, 
Orthopädie und Pädiatrie. Mehr Infos: www.h-fr.ch > HFR > Standorte > HFR Meyriez-
Murten 

BabyGuide – Das offizielle Schweizer Handbuch 

Wer Nachwuchs erwartet oder Kinder unter drei Jahren hat, kann grossen Nutzen aus dem 
einmalig umfassenden Nachschlagewerk BabyGuide ziehen. Im offiziellen Schweizer 
Handbuch finden Eltern alles, was sie zu Schwangerschaft, Geburt und die ersten drei 
Lebensjahre des Kindes wissen müssen: Gesundheit, Prävention, Recht, Sicherheit, 
Vorsorge, Pädagogik, Tipps, Adressen usw. BabyGuide ist aktuell, verlässlich und offiziell, 
weil der Inhalt von über 65 Fachorganisationen sowie 16 Bundesämtern/-stellen aus allen 
sieben Bundesdepartementen stammt.  
 
BabyGuide – das Original in Sachen moderner Fachratgeber – wird von Haus-/Frauen-
/Kinderärzten per Rezept verordnet und von Hebammen, Still-/Mütterberaterinnen 
verschrieben und dann in Apotheken und Drogerien abgegeben (welche bei Bedarf auch 
direkt über eine Abgabe entscheiden können). Eine sinnvolle, ökologische Lösung, seit 18 
Jahren bewährt! BabyGuide wirkt gesundheitsfördernd und erhöht die Sicherheit und die 
Freude am Elternsein. Das Handbuch wird kostenlos abgegeben. Mehr Informationen: 
www.babyguide.ch. Oder fragen Sie Ihren Arzt/Ihre Ärztin, in der Apotheke oder Drogerie. 

Fundgegenstände – Internetplatform www.easyfind.ch 

Sie haben einen Gegenstand verloren oder gefunden?  
www.easyfind.ch: DIE Lösung für den ganzen Kanton Freiburg! 
 

http://www.h-fr.ch/
http://www.babyguide.ch/
http://www.easyfind.ch/


Alle Freiburger Gemeinden sind seit Juni 2014 mit der Internetplattform www.easyfind.ch 
verbunden, die der Staatsrat für die einheitliche Verwaltung der Fundgegenstände im Kanton 
gewählt hat. 
www.easyfind.ch ist eine Internetplattform mit doppeltem Zugriff. Zugang haben einerseits 
die Gemeinden, die auf der Plattform die auf ihrem Gebiet gefundenen Gegenstände 
erfassen, und andererseits die Eigentümerinnen und Eigentümer der Fundgegenstände, die 
mit Stichworten nach ihrem verlorenen Gegenstand suchen können. Das System ermöglicht 
eine Vereinheitlichung der Datenerfassung und der Kategorisierung von Fundgegenständen, 
es erstellt aber auch automatisch Briefe und Meldungen und entlastet so die Fundbüros. Es 
erlaubt ausserdem überregionale Suchanfragen, da die registrierten Gegenstände in einer 
zentralen Datenbank gespeichert werden. 
 
So gehen Sie vor: 
Sie haben einen Gegenstand gefunden? 
 Bringen Sie ihn ins Fundbüro oder auf die Gemeindeverwaltung einer beliebigen 

Freiburger Gemeinde. Dort wird der Fundgegenstand umgehend auf www.easyfind.ch, 
der grössten Schweizer Internetplattform für die Verwaltung von Fundgegenständen, 
registriert. 

 
Alle Gemeinden des Kantons haben Zugriff auf easyfind und können jeden beliebigen 
Fundgegenstand auf der Internetplattform registrieren. 
 
Sie haben einen Gegenstand verloren? 
Sie haben zwei Möglichkeiten: 
 Besuchen Sie die Website www.easyfind.ch und suchen Sie mit den passenden 

Stichworten nach dem verlorenen Gegenstand. 
 Gehen Sie ins Fundbüro oder auf die Gemeindeverwaltung einer Freiburger Gemeinde. 

Die für Fundgegenstände zuständige Person führt für Sie gerne eine Suche im easyfind-
System durch. 

Wenn Ihr verlorener Gegenstand auf der Plattform registriert ist, erhalten Sie alle nötigen 
Informationen, um ihn so rasch wie möglich abholen zu können. 
 
 

jobs4teens.ch ist ein Projekt der Pro Juventute Kanton 
Bern in Zusammenarbeit mit lokalen Fachstellen der 
offenen Kinder- und Jugendarbeit im Auftrag von voja 
(Verband offene Kinder- und Jugendarbeit Kanton Bern). 
 

Heute in unsere Jugendlichen investieren – für die Gesellschaft von morgen! 
In lokalen Jobbörsen von jobs4teens.ch finden Jugendliche ab 13 Jahren sinnvolle Freizeit- 
und Ferienjobs.  
 
Grosse Hilfe bei kleinen Arbeiten - Bleiben in Ihrem Betrieb oder bei Ihnen zuhause kleine 
Arbeiten unerledigt?  
Motivierte Jugendliche helfen aus! 

 In der Werkstatt, im Auto-Park, im Lager, in der Spedition, im Büro, auf dem 
Betriebsareal, bei Anlässen… 

 Im Haushalt, im Garten, im Keller, im Estrich… 
Sie übernehmen leichte Aufgaben wie z.B. 

 Botengänge, Reinigungen, Versand, Umschwung- und Aufräumarbeiten u.v.m. 

 Einkaufen, Spazierbegleitung, Kinderbetreuung, Aufgabenhilfe, Pflanzen- und 
Tierpflege u.v.m. 

 
Erfassen Sie Ihr Jobangebot auf www.jobs4teens.ch oder nehmen Sie mit uns Kontakt 
auf. 

Jugendarbeit Regio Kerzers, Vordere Gasse 5, 
  3210 Kerzers, Telefon Mi/Do/Fr: 079 689 56 20 
  www.jugendarbeit-kerzers.ch / jugendarbeit@kerzers.ch  

http://www.easyfind.ch/
http://www.easyfind.ch/
http://www.easyfind.ch/
http://www.easyfind.ch/
http://www.jobs4teens.ch/
http://www.jugendarbeit-kerzers.ch/


 

 

„Freiburg für alle“ kommt in Ihre Gegend 

Haben Sie Fragen zum Thema Familie, Sozialversicherungen, Arbeit, Gesundheit oder 
Integration? Dann können Sie sich an eine Sozialarbeiterin von „Freiburg für alle“ wenden: 

Dienstag, den 7. Oktober 2014 von 14.00 bis 17.30 Uhr  

im Einkaufszentrum der MIGROS, Bernstrasse 18 in Murten 

Sie können «Freiburg für alle» auch über die Hotline 0848 246 246 erreichen oder unsere 
Website besuchen: www.freiburgfueralle.ch. 

„Freiburg für alle“ soll der gesamten Kantonsbevölkerung einen einfachen und 
benutzerfreundlichen Zugang zu individuell zugeschnittenen Sozialinformationen 
gewährleisten. Der vom Staat Freiburg ins Leben gerufene Service ist zweisprachig. Die 
Informationen helfen den Benutzerinnen und Benutzern, sich innerhalb des sozialen 
Netzwerkes zurechtfinden und an die für ihre Bedürfnisse am besten geeignete Fachstelle zu 
gelangen. Die Anlaufstelle arbeitet vertraulich, unverbindlich und kostenlos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.freiburgfueralle.ch/


Kehrichtabfuhr  
Offizielle Abfuhrplätze 
 
 
 
Strasse Bezeichnung  Platz Nr. 
 
Hauptstrasse  Bei Scheuneneinfahrt Liegenschaft Hauptstrasse 67    1 
 Bei Liegenschaft Hauptstrasse 57     2 
 Bei Liegenschaft Hauptstrasse 40     3 
 Bei Liegenschaft Hauptstrasse 29     4 
 Bei Liegenschaft Hauptstrasse 23     5 
 Friedhof        6 
 
Schmiedstrasse Schmiedstrasse 65 (Gasthof Sternen, obere Ecke)   7 
Berg   Bei Oekonomiegebäude Berg 50a     37 
Im Holz  Bei Liegenschaft Berg 5       8 
 Bei Liegenschaft Berg 11      9 
 Strassengabelung bei Liegenschaft Berg 21    10 
 Bei Liegenschaft Im Holz 4 (Hausplatz)     11 
 Bei Liegenschaft Berg 37      12 
 
Brünnenrain  Bei Liegenschaft Brünnenrain 4      13 
 Bei Liegenschaft Brünnenrain 15 (ehemaliges Schulhaus)  14 
 Brünnenrain 31a (vor Zaun altes Pumphaus)    15 
 
Bahnhofplatz Bei der Liegenschaft Bahnhofplatz 2 (Ecke)    16 
 
Moosgasse  Bei der Liegenschaft Moosgasse 2     17 

Bei der Liegenschaft Moosgasse 10      18 
Bei der Liegenschaft Moosgasse 21 (alte Ziegelei)   19 

 
Schürmatte  Bei der Liegenschaft Schürmatte 3      20 
 
Landhof  Bei der Liegenschaft Landhof 2       21 
 
Gruebeweg  Bei der Liegenschaft Gruebeweg 6      22 
   Vis-à-vis Einfahrt Liegenschaft Gruebeweg 29 (Kramer Walter)  23 
 
Bühne   Bei der Liegenschaft Hauptstrasse 80 (Gartenecke)   24 
 
Hintere Strasse Vis-à-vis Hausplatz der Liegenschaft Hintere Strasse 27   25 
 Bei der Liegenschaft Hintere Strasse 22 (Elektrobuffet)   26 
 Bei der Liegenschaft Hintere Strasse 8 (Gartenecke)   27 
 
Schmiedstrasse  Bei der Liegenschaft Schmiedstrasse 12     28 
 Bei der Liegenschaft Schmiedstrasse 43 (Hydrant)   29 
 Containerplatz bei der Liegenschaft Schmiedstrasse 44   30 
 
Juraweg  Bei der Liegenschaft Juraweg 15 (Garagenvorplatz)   31 
 Fussgängerachse / Strassenlampe bei Liegenschaft Juraweg 6   33 
 Bei der Liegenschaft Juraweg 22 (Vorplatz)    38 
Neu: Platz vor der Liegenschaft Juraweg 16    39 
 
Alpenweg   Besucherparkplatz bei der Liegenschaft Alpenweg 8   32 
   Besucherparkplatz gegenüber Liegenschaft Alpenweg 30   34 
   Besucherparkplatz gegenüber Liegenschaft Alpenweg 38   35 
   Gemeindeparkplatz vis-à-vis Liegenschaft Alpenweg 44   36 
Neu:   Gemeindeparkplatz oberhalb Liegenschaft Alpenweg 16  40



 


